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Gesetzgebung: Eckpunkte für 
ein Inflationsausgleichsgesetz  
 
Das BMF hat am 10.8.2022 die Eckpunkte 
für ein Inflationsausgleichsgesetz vorge-
stellt. Mit dem Vorhaben sollen inflations-
bedingte steuerliche Mehrbelastungen 
ausgeglichen werden, indem die Steuerlast 
an die Inflation angepasst wird. Profitieren 
sollen rund 48 Millionen Steuerpflichtige - 
Arbeitnehmer, Rentner, Selbständige sowie 
Unternehmer. Bewusst ausgenommen davon 
sind jedoch besonders hohe Einkommen, 
für die der sog. Reichensteuersatz von  
45 Prozent greift. 
Mit den Änderungen sollen nicht nur steu-
erliche Mehrbelastungen vermieden wer-
den, sondern für zahlreiche Menschen 
bedeuten sie auch weniger Verwaltungs-
aufwand: Für mehr als 270.000 Bürger soll 

• Drittes Entlastungspaket der 

Bundesregierung 

• Leasing-Sonderzahlung 

• Umsatzsteuer: Gutscheine 

• Aufteilung Gesamtkaufpreis bei 

Grundstücken 

• Pfändung: Corona-Prämie, u.V.m. 

damit auch die Pflicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung wegfallen. Das betrifft u.a. 
rund 75.000 Rentner. 
Die Eckpunkte sehen im Einzelnen insbe-
sondere folgende Änderungen vor: 
Höherer Grundfreibetrag: 
• Zum 1.1.2023 ist eine Anhebung um 285 

EUR auf 10.632 EUR vorgesehen. 
• Für 2024 ist eine weitere Anhebung um 

300 EUR auf 10.932 EUR vorgeschlagen. 
Ausgleich der kalten Progression: 
• Die sog. Tarifeckwerte sollen entspre-

chend der erwarteten Inflation nach 
rechts verschoben werden. Das heißt, der 
Spitzensteuersatz soll 2023 bei 61.972 
statt bisher 58.597 EUR greifen, 2024 
soll er ab 63.515 EUR beginnen. 

• Besonders hohe Einkommen (sog. Rei-
chensteuersatz) ab 277.836 EUR sind 
ausdrücklich von dieser Anpassung aus-
genommen. 

• Im Durchschnitt sollen Arbeitnehmer da-
durch im nächsten Jahr 193 EUR mehr 
netto haben als in diesem Jahr, wenn sich 
ihr Einkommen nicht ändert. 

Unterstützung von Familien: 
• Der Kinderfreibetrag soll schrittweise für 

jeden Elternteil von 2022 bis 2024 um 

insgesamt 264 EUR erhöht werden, bis er 
zum 1.1.2024 bei 2.994 EUR liegt. 

• Das Kindergeld soll in den Jahren 2023 
bis 2024 schrittweise erhöht werden: Ab 
dem 1. Januar 2024 soll es monatlich für 
das erste, zweite und dritte Kind einheit-
lich 233 EUR betragen, für das vierte und 
jedes weitere Kind 250 EUR. Die Erhö-
hung des Kindergeldes soll auch für ein-
kommensschwache Familien gelten, wel- 
che keine Einkommensteuer zahlen. 

Anhebung des Unterhalthöchstbetrags: 
• Der Unterhalthöchstbetrag für 2022 soll 

von 9.984 EUR auf 10.347 EUR angeho-
ben werden. So können mehr Kosten, 
die etwa für Berufsausbildung oder Un-
terhalt für eine unterhaltberechtigte Per-
son anfallen, steuerlich geltend gemacht 
werden. Zukünftige Anpassungen wer-
den automatisiert. 

Bei den Eckpunkten für ein Inflationsaus-
gleichsgesetz wurden die Daten der Früh-
jahrsprojektion der Bundesregierung zu 
Grunde gelegt. Wenn der Progressionsbe-
richt beziehungsweise die Daten der 
Herbstprojektion vorliegen, ist eine Anpas-
sung im parlamentarischen Verfahren für 
ein Inflationsausgleichsgesetz möglich. 

Anita Dormeier, b.b.h.-Dozentin
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Fälligkeit 

Montag, den 11.10.2022*

Lohnsteuer mtl./vj. 10. 10. 1 13. 10. 2 

Kirchensteuer 10. 10. 1 13. 10. 2 

Solidaritätszuschlag 10. 10. 1 13. 10. 2

Umsatzsteuer mtl./vj. 11. 10. 1 14. 10. 2 

Oktober 2022 25. 10. 27. 10.

Hinweis: Einreichung Nachweis bis 00:00 Uhr am Fälligkeitstag

1 Die Schonfrist endet am 10.10.22, weil das Ende der Frist auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. 
** Bei Zahlung durch Scheck ist diese erst mit dem dritten Tag nach Eingang des Schecks bewirkt.

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Scheck/bar**               Überweisung

Beitragsnachweis          Beitragszahlung



Aktuelles: Drittes Entlastungs-
paket (Bundesregierung) 
 
Die Koalition hat am 4.9.2022 ein drittes 
Entlastungspaket im Volumen von rund 65 
Mrd. EUR vorgestellt. 
 
Das dritte Entlastungspaket umfasst die 
folgenden Maßnahmen: 
Entlastung bei den Strompreisen: 
Eine Strompreisbremse soll Bürgerinnen, 
Bürger – und ebenso kleine und mittelstän-
dische Unternehmen mit Versorgertarif – 
spürbar entlasten. Sie sollen eine Basisver-
sorgung zu billigeren Preisen nutzen kön-
nen. Der Anreiz zum Energiesparen bleibt 
erhalten. Die Strompreisbremse soll dazu 
beitragen, dass die Strompreise insgesamt 
sinken. 
Zudem soll der Anstieg der Netzentgelte im 
deutschen Stromnetz gedämpft werden. 
Die Netzentgelte sind Bestandteil der 
Strompreise und werden somit von den 
Stromkundinnen und -kunden getragen. 
Hohe Zufallsgewinne von Stromprodu-
zenten werden abgeschöpft: 
Um die Strompreisbremse zu finanzieren, 
sollen Zufallsgewinne von Stromproduzen-
ten zumindest teilweise abgeschöpft wer-
den. Energieunternehmen, die zum Bei- 
spiel Erneuerbaren-, Kohle- oder Atom-
strom zu gleichbleibend geringen Produk-
tionskosten herstellen, erzielen derzeit auf 
dem europäischen Strommarkt sehr hohe 
Zufallsgewinne. Ganz Europa ist massiv 
von den stark gestiegenen Strompreisen 
betroffen. 
Die Bundesregierung setzt sich deshalb in 
der Europäischen Union mit Nachdruck 
dafür ein, dass solche Zufallsgewinne nicht 
mehr anfallen oder abgeschöpft werden 
können. Die EU-Energieminister werden 
am 9. September in einer Sondersitzung 
über die Abschöpfung von Zufallsgewin-
nen und die geplante Strompreisbremse 
beraten. 
Erhöhung beim CO2-Preis wird verschoben: 
Um Bürgerinnen, Bürger und Unterneh-
men nicht zusätzlich bei den Energiekosten 
zu belasten, soll die Anfang 2023 anste-
hende Erhöhung des CO2-Preises um ein 
Jahr verschoben werden. Der CO2-Preis für 
fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, 

Heizöl und Erdgas würde regulär zum 
1.1.2023 um 5 EUR pro Tonne steigen. 
Krisensichere Energieversorgung: 
Mittel- und langfristig wird sich die Lage 
auf den Energiemärkten entspannen, 
wenn mehr sichere Alternativen zu russi-
schem Gas zur Verfügung stehen. Die Bun-
desregierung arbeitet daran seit Über- 
nahme der Amtsgeschäfte Anfang Dezem-
ber 2021. Die Gasspeicher sind bereits 
einen Monat vorher zu mehr als 85 % ge-
füllt. Die ersten Flüssigerdgas-Terminals 
gehen Anfang nächsten Jahres in Betrieb. 
Unterstützung für Familien: 
Um Familien besonders zu unterstützen, 
wird das Kindergeld erhöht. Die Erhöhung 
erfolgt bereits zum 1.1.2023 um 18 EUR 
monatlich für das erste und zweite Kind. 
Das gilt für die Jahre 2023 und 2024. Für 
eine Familie mit zwei Kindern bedeutet das 
432 EUR jährlich mehr für die kommenden 
zwei Jahre. Angesichts der steigenden Le-
benshaltungskosten ist dies gerade für Fa-
milien mit niedrigem Haushaltseinkommen 
wichtig. 
Familien mit niedrigen Einkommen werden 
auch durch eine weitere Erhöhung des Kin-
derzuschlags unterstützt. Der Höchstbe-
trag des Kinderzuschlages wurde bereits 
zum 1.7.2022 auf 229 EUR monatlich je 
Kind erhöht. Um die zusätzlichen Belastun-
gen dieser Familien aufgrund der Inflation 
abzumildern, wird der Höchstbetrag des 
Kinderzuschlages ab dem 1.1.2023 noch-
mals erhöht und auf 250 EUR monatlich 
angehoben. Dies gilt bis zur Einführung der 
Kindergrundsicherung. 
Einmalzahlung für Studierende: 
Auch Studierende sowie Fachschülerinnen 
und Fachschüler sind von den steigenden 
Energiekosten betroffen. Nach dem Heiz-
kostenzuschuss für BaföG-Empfängerinnen 
und -empfänger sollen nunmehr alle Stu-
dentinnen und Studenten sowie Fachschü-
lerinnen und Fachschüler eine Einmalzah- 
lung in Höhe von 200 EUR erhalten. Der 
Bund trägt die Kosten. Er wird mit den Län-
dern beraten, wie die Auszahlung schnell 
und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann. 
Höheres Wohngeld für mehr Berechtigte: 
Ab 1.1.2023 soll es die größte Wohngeld-
reform in der Geschichte in Deutschland 
geben. Mit dieser sollen künftig deutlich 

mehr Geringverdienende ein höheres 
Wohngeld bekommen. Der Kreis der 
Wohngeldberechtigten soll auf zwei Millio-
nen Bürgerinnen und Bürger erweitert wer-
den. Künftig soll das Wohngeld dauerhaft 
eine Klima- und eine Heizkostenkompo-
nente enthalten. 
Kurzfristig zweiter Heizkostenzuschuss: 
Für die Heizperiode von September bis De-
zember 2022 soll es für Wohngeldempfän-
ger einmalig einen zweiten Heizkosten- 
zuschuss geben: Für eine Person sind 415 
EUR, für zwei Personen 540 EUR und für 
jede weitere Person zusätzliche 100 EUR 
geplant. 
Einmalzahlung für Rentnerinnen und 
Rentner: 
Rentnerinnen und Rentner sollen zum  
1. Dezember eine einmalige Energiepreis-
pauschale von 300 EUR von der Rentenver-
sicherung erhalten. Wegen der Steuer- 
pflichtigkeit wirkt die Pauschale bei niedri-
ger Rente stärker. 
Midi-Job: Anhebung der Grenze auf 
2.000 EUR: 
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit geringen monatlichen Einkommen ist 
eine Entlastung bei den Beiträgen zur So-
zialversicherung (Kranken-, Arbeitslosen- 
und Rentenversicherung) besonders hilf-
reich. Schon bisher ist gesetzlich geregelt, 
dass zum 1.10.2022 die Höchstgrenze für 
eine Beschäftigung im Übergangsbereich 
(Midi-Job) von 1.300 EUR auf 1.600 EUR 
angehoben wird. Diese Höchstgrenze soll 
nunmehr auf monatlich 2.000 EUR ange-
hoben werden ab dem 1.1.2023. Dadurch 
werden die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in diesem Lohnbereich um 
rund 1,3 Milliarden EUR jährlich entlastet, 
da sie deutlich weniger Beiträge für ihre 
Sozialversicherung zahlen. 
Verlängerung des Kurzarbeitergeldes: 
Die Sonderregelungen für das Kurzarbei-
tergeld werden über den 30.9.2022 hinaus 
verlängert. Damit wird Sicherheit für Un-
ternehmen und Beschäftigte geschaffen. 
Einführung eines Bürgergeldes: 
Das Arbeitslosengeld II und Sozialgeld wer-
den zum 1.1.2023 durch das moderne Bür-
gergeld abgelöst. Der Anpassungszeitraum 
der jährlichen Erhöhung beim Bürgergeld 
wird dabei so geändert, dass jeweils die zu 
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Senkung der Umsatzsteuer für Gas auf 
7 %: Zeitlich bis Ende März 2024 befristet 
wird für den Gasverbrauch statt des nor-
malen Steuersatzes von 19 % der ermä-
ßigte Steuersatz von 7 % gelten. Wenn die 
Senkung zum 1.10.2022 in Kraft tritt, ist 
damit zu rechnen, dass sich diese Maß-
nahme direkt inflationshemmend auswir-
ken wird. 
Entfristung und Verbesserung der 
Homeoffice-Pauschale: Die bis Ende 
2022 bereits verlängerte Homeoffice Pau-
schale wird entfristet und verbessert. Damit 
wird pro Homeoffice-Tag ein Werbungs-
kostenabzug bei der Einkommensteuer von 
5 EUR möglich, maximal 1.000 EUR pro 
Jahr. Entlastet werden auch Familien mit 
kleineren Wohnungen, die nicht über ein 
separates Arbeitszimmer verfügen. 
Hilfen für Unternehmen: 
Insbesondere energieintensive Unterneh-
men, die die Steigerung ihrer Energiekos-
ten nicht weitergeben können, werden 
noch einmal stärker mit einem Programm 
unterstützt. Daneben werden die beste-
henden Maßnahmen bis zum Jahresende 
verlängert und ebenfalls inhaltlich erwei-
tert. 
Das KfW-Programm, das Kredithilfen von 
hundert Milliarden Euro beinhalten, wird 
zudem denen helfen können, die aufgrund 
der hohen Energiekosten in Schwierigkei-
ten gekommen sind. 
Unternehmen sollen weiterhin bei Investi-
tionen unterstützt werden, ihre Energiever-
sorgung effizienter zu gestalten und 
umzustellen. Für energieintensive Unter-
nehmen ist zudem die Verlängerung des 
sogenannten Spitzenausgleichs vorgese-
hen. Hierbei handelt es sich um eine Steu-
erbegünstigung bei der Energie- und 
Stromsteuer. 
Die Strompreisbremse soll ebenso für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
mit einem Versorgertarif greifen. 
 
Weitergeltende Maßnahmen: 
Anhebung des Arbeitnehmerpausch-
betrag: Der Arbeitnehmerpauschbetrag 
bei der Einkommensteuer ist um 200 EUR 
auf 1.200 EUR angehoben worden. Be-
schäftigte können also ihre Werbungskos-
ten bei der Einkommensteuererklärung 

erwartende regelbedarfsrelevante Inflation 
im Jahr der Anpassung miteinbezogen 
wird. So wird die Inflation künftig besser 
und schneller berücksichtigt. Dies beginnt 
am 1.1.2023 zum Start des Bürgergelds 
und führt zu einem Erhöhungsschritt auf 
etwa 500 EUR. 
Abbau der Kalten Progression: 
Die Tarifeckwerte im Einkommenssteuerta-
rif werden angepasst. Davon profitieren ab 
dem 1.1.2023 rund 48 Millionen steuer-
pflichtige Bürgerinnen und Bürger – Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentne- 
rinnen und Rentner, Selbstständige sowie 
Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Diese Werte werden im Herbst angepasst, 
wenn der Progressions- und Existenzmi-
nimumbericht vorliegt. 
Bundesweites Ticket im Öffentlichen 
Nahverkehr: 
Das zeitlich befristete 9-Euro-Ticket für die 
Monate Juni bis September war ein großer 
Erfolg. Daher soll ein bundesweites Nah-
verkehrsticket eingeführt werden. Die Ver-
kehrsministerinnen und Verkehrsminister 
von Bund und Ländern erarbeiten zeitnah 
ein gemeinsames Konzept für ein bundes-
weit nutzbares, digital buchbares Abo-Ti-
cket. Ziel ist ein Ticket von etwa 49 bis 69 
EUR pro Monat. 
Umsatzsteuer in der Gastronomie: 
Die Absenkung der Umsatzsteuer für Spei-
sen in der Gastronomie auf 7 % wird ver-
längert. Hiermit soll die Gastronomie- 
branche entlastet und die Inflation nicht 
weiter befeuert werden. 
Nationale Mindestbesteuerung: 
Die Bundesregierung wird die Umsetzung 
der international vereinbarten globalen 
Mindestbesteuerung bereits jetzt national 
beginnen. Das führt langfristig zu Mehrein-
nahmen in Milliardenhöhe. 
 
Weitere Maßnahmen zur finanziellen 
Entlastung: 
Abschaffung der sogenannten Doppel-
besteuerung (Rente): Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahlen sollen bereits ab dem 
1.1.2023 ihre Rentenbeiträge voll absetzen 
können. Dies geschieht damit zwei Jahre 
früher als ursprünglich geplant. Künftig 
werden Renten in der Auszahlungsphase 
im Alter besteuert. 

ohne Belege pauschal in Höhe von 1.200 
EUR geltend machen. 
Anhebung der Fernpendlerpauschale: 
Die Entfernungspauschale für Fernpendler 
(ab dem 21. Kilometer) ist befristet bis 
2026 von 35 auf 38 Cent erhöht worden. 
Über die Mobilitätsprämie wird die Entlas-
tung auch auf Geringverdiener übertragen. 
Hinweis: 
Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses 
werden anschließend ins Kabinett getra-
gen und passieren den Bundestag sowie 
den Bundesrat, bevor sie inkrafttreten. 
 
 
Buchführung und Bilanzierung 
 
Leasing sonder zahlung bei Kosten -
deckelungs regelung 
Es ist nicht zu beanstanden, dass bei An-
wendung der Billigkeits regelung zur Kos-
ten deckelung im BMF-Schreiben vom 
18.11.2009 (BStBl I 2009, 1326, Rz 18) für 
Zwecke der Berechnung der Gesamtkosten 
eines genutzten Leasing fahrzeugs eine bei 
Vertragsschluss geleistete Leasingsonder-
zahlung auch dann perioden gerecht auf 
die einzelnen Jahre des Leasing zeitraums 
verteilt wird, wenn der Steuerpflichtige sei-
nen Gewinn durch Einnahmen überschuss -
rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG ermittelt 
(BFH, Urteil v. 17.5.2022 - VIII R 26/20; ver-
öffentlicht am 18.8.2022). 
Nach § 163 Abs. 1 Satz 1 AO können Steu-
ern niedriger festgesetzt werden und ein-
zelne, die Steuer erhöhende Besteuerungs- 
 grundlagen bei der Festsetzung der Steu-
ern unberücksichtigt bleiben, wenn die Er-
hebung der Steuer nach Lage des einzel- 
nen Falls unbillig wäre. 
 
 
Umsatzsteuer 
 
Übertragung eines nach dem 31.12.2018 
ausgestellten Gutscheins 
Es ist ernstlich zweifelhaft, ob sich das für 
die Annahme eines Einzweck-Gutscheins 
bestehende Erfordernis, dass der Ort der 
Leistung feststehen muss und Art. 30a Nr. 
2 MwStSystRL a) nur auf die Ausgabe 
(„Verkauf eines Gutscheins an Kunden”) 
oder b) auch auf eine vorausgehende 



Übertragung („Verkauf eines Gutscheins 
zwischen Unternehmern” bezieht (BFH, 
Beschluss v. 16.8.2022 - XI S 4/21 (AdV); 
veröffentlicht am 1.9.2022). 
Nach § 3 Abs. 13 Satz 1 UStG ist ein Gut-
schein (Einzweck- oder Mehrzweck-Gut-
schein) ein Instrument, bei dem 
• die Verpflichtung besteht, es als vollstän-

dige oder teilweise Gegenleistung für 
eine Lieferung oder sonstige Leistung an-
zunehmen und 

• der Liefergegenstand oder die sonstige 
Leistung oder die Identität des leistenden 
Unternehmers entweder auf dem Instru-
ment selbst oder in damit zusammen-
hängenden Unterlagen, einschließlich 
der Bedingungen für die Nutzung dieses 
Instruments, angegeben sind. 

Überträgt ein Unternehmer einen Ein-
zweck-Gutschein im eigenen Namen, gilt 
die Übertragung des Gutscheins als die Lie-
ferung des Gegenstands oder die Erbrin-
gung der sonstigen Leistung, auf die sich 
der Gutschein bezieht. Die tatsächliche Lie-
ferung oder die tatsächliche Erbringung 
der sonstigen Leistung, für die ein Ein-
zweck-Gutschein als Gegenleistung ange-
nommen wird, gilt dann nicht als unab- 
hängiger Umsatz. 
Die tatsächliche Lieferung oder die tatsäch-
liche Erbringung der sonstigen Leistung, 
für die der leistende Unternehmer einen 
Mehrzweck-Gutschein als vollständige 
oder teilweise Gegenleistung annimmt, un-
terliegt der Umsatzsteuer, wohingegen 
jede vorangegangene Übertragung dieses 
Mehrzweck-Gutscheins nicht der Umsatz-
steuer unterliegt. 
 
 
Einkommensteuer 
 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für 
ein bebautes Grundstück 
- Arbeitshilfe und Anleitung mit Stand vom 
August 2022 - 
Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für Absetzungen für Abnutzung von Ge-
bäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a Einkommen-
steuergesetz) ist es in der Praxis häufig 

erforderlich, einen Gesamtkaufpreis für ein 
bebautes Grundstück auf das Gebäude, 
das der Abnutzung unterliegt, sowie den 
nicht abnutzbaren Grund und Boden auf-
zuteilen. 
Nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung ist ein Gesamtkaufpreis für ein be-
bautes Grundstück nicht nach der 
sogenannten Restwertmethode, sondern 
nach dem Verhältnis der Verkehrswerte 
oder Teilwerte auf den Grund und Boden 
einerseits sowie das Gebäude andererseits 
aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 10. Okto-
ber 2000). 
Die obersten Finanzbehörden von Bund 
und Ländern stellen eine Arbeitshilfe zur 
Verfügung, die es unter Berücksichtigung 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung er-
möglicht, in einem typisierten Verfahren 
entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst 
vorzunehmen oder die Plausibilität einer 
vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prü-
fen. Zusätzlich steht eine Anleitung für die 
Berechnung zur Aufteilung eines Grund-
stückskaufpreises zur Verfügung. 
 
 
Sonstiges 
 
Pfändbarkeit einer Corona-Sonderzahlung 
Zahlt ein Arbeitgeber, der nicht dem Pfle-
gebereich angehört, freiwillig an seine Be-
schäftigten eine Corona-Prämie, ist diese 
Leistung als Erschwerniszulage nach  
§ 850a Nr. 3 ZPO* unpfändbar, wenn ihr 
Zweck in der Kompensation einer tatsäch-
lichen Erschwernis bei der Arbeitsleistung 
liegt, soweit die Prämie den Rahmen des 
Üblichen nicht übersteigt. 
 
 
b.b.h. Intern 
 
Am 27.07.2022 hat die ordentliche Mit-
gliederversammlung des bbh Bundesver-
bandes selbständiger Buchhalter und 
Bilanzbuchhalter e.V. stattgefunden. Es 
wurden folgende Vorstände gewählt: Vor-
standsvorsitzende Frau Anita Dormeier, 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende Frau 
Ingrid Weber. 

b.b.h. Bundesverband selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter 

Bundesgeschäftsstelle: Kronenstraße 19 · 10117 Berlin · Info-Telefon 030 / 20 45 52 57  
Telefax 030 / 20 91 29 40   ·   E-Mail: bbh@bbh.de   ·   Internet: www.bbh.de 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Inhalts ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
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Wir bedanken uns für die jahrelange Tätig-
keit des bisherigen Vorsitzenden Herrn Ar-
nulf Huber sehr herzlich und wünschen 
alles Gute.

Kopien und sonstige Reproduktionen dürfen nur mit 
Genehmigung des b.b.h. erstellt werden.
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